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PRESSEMITTEILUNG  

CSDDD: Bekenntnis zu Sorgfaltspflichten, aber Regelungen mit 
Augenmaß 
 
In den laufenden Trilog-Verhandlungen zur EU-Lieferkettenrichtlinie, bezieht Südwest-
textil Position für angemessene Regelungen bei Anwendungsbereich, Haftung und bü-
rokratischen Auflagen.  
 
Stuttgart, 13.12.2023 – Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil bekräf-
tigt das grundsätzliche Bekenntnis der Unternehmen der baden-württembergischen 
Textil- und Bekleidungsindustrie zu den Zielen und Leitlinien des Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes. Schon jetzt werden auch ohne unmittelbare Betroffenheit durch das 
deutsche Gesetz der überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen Maß-
nahmen ergriffen, um Menschen- und Umweltrechte bestmöglich zu achten. Die nun 
im Rahmen des Trilogverfahrens diskutierten Punkte der Corporate Sustainability Due 
Diligence Directive (CSDDD) verschärfen das deutsche Gesetz jedoch.  
 
Beim Anwendungsbereich der CSDDD plädiert Südwesttextil für einen Schwellenwert 
im mittleren vierstelligen Mitarbeiterbereich analog der französischen Regelung. Bezo-
gen auf die Sorgfaltspflichten sieht der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) als maßgeblich an und 
schließt sich der Position des EU-Rats an, dass nur die direkten Zulieferer der ersten 
Ebene („Tier-1“) betroffen sein sollten.  
 
Daneben sieht Südwesttextil vor allem bei der Einführung von Sanktionen und Haf-
tungstatbeständen Bedarf für Rechtssicherheit und Angemessenheit. Bußgelder sind 
auf vorsätzliche und grob fahrlässige Verstöße zu begrenzen und es muss sicherge-
stellt werden, dass keine „Durchgriffshaftung“ auf die Geschäftsführung erfolgt. Ange-
sichts der Komplexität globaler Lieferketten unter Einbeziehung einer Vielzahl von Zu-
lieferern ist diese ausufernde Haftung nicht sachgerecht und sie geht auch weit über 
den tatsächlich kontrollierbaren Rahmen hinaus. Für die umstrittene zivilrechtliche 
Haftung sind Voraussetzungen im Sinne der Rechtssicherheit zu definieren und bran-
chenspezifische Standards als Safe-Harbour-Lösungen zu berücksichtigen.  
 
Südwesttextil-Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner fasst zusammen: „Die Regelun-
gen der EU-Lieferkettenrichtlinie müssen mit Augenmaß erfolgen und den bürokrati-
schen Aufwand auf das Minimum reduzieren, damit ein nachhaltiges Wirtschaften in 
Baden-Württemberg weiter möglich ist und eine Verlagerung von Produktion und Ar-
beitsplätzen verhindert wird.“ Die ausführliche Position des Wirtschafts- und Arbeitge-
berverbands wird in einem Ende Oktober veröffentlichten Positionspapier dargestellt. 

https://www.suedwesttextil.de/fileadmin/editorial-content/Positionspapiere/Positionspapier_LkSG_Lieferkette_Oktober2023.pdf
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⁄ Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist Deutschlands zweitgrößte Konsumgüterindustrie und bei tech-

nischen Textilien Weltmarktführer.  
⁄ Südwesttextil vertritt die Interessen der Branche in Baden-Württemberg. Der Wirtschafts- und Arbeitge-

berverband ist eine Gemeinschaft von rund 220 Unternehmen mit 7 Mrd. Euro Umsatz und 24.000 Be-
schäftigten.  

⁄ Viele sind wichtige Zulieferer für die Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt und Medizin oder machen mit 
attraktiver Mode und hochwertigen Heimtextilien den Alltag schöner und komfortabler.  

⁄ Südwesttextil ist Berater für seine Mitglieder, Netzwerker in Politik und Wirtschaft, Sozialpartner in der 
Tarifpolitik, Förderer der Textilforschung und des Engagements für soziale und ökologische Standards.  

 
Textil aus Baden-Württemberg ist der Stoff, aus dem die Zukunft ist. 
 


